
LANDESSTELLE STEIERMARK

Die Bestimmungen der DSGVO gelten nun nach Ablauf der Übergangsfrist ab 25.5.2018.
Bis dahin müssen alle Tierärzte, die Daten verarbeiten, einige Aufgaben erfüllen.

Aus organisatorischen Gründen wird um verbindliche Anmeldung gebeten: 
stmk@tieraerztekammer.at

Für die Fortbildung werden 3 Bildungsstunden anerkannt.
Die Veranstaltung wird von richter pharma ag unterstützt.

Kammeramtsdirektor Mag. Franz Moser
EU-DSGVO FÜR TIERÄRZTE

Andreas Asamer (Richter Pharma AG)
ELEKTRONISCHES FÜHREN 

DER TIERÄRZTLICHEN HAUSAPOTHEKE

ES INFORMIEREN SIE:

DONNERSTAG, DEN 26. APRIL 2018 UM 19:00 UHR
VERANSTALTUNGSZENTRUM NIKLASDORF, 

LEOBNERSTRASSE 20, 8712 NIKLASDORF

INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR
UMSETZUNG DER EU-DATENSCHUTZ-

GRUNDVERORDNUNG IN DER TIERARZTPRAXIS
UND

ELEKTRONISCHES FÜHREN 
DER TIERÄRZTLICHEN HAUSAPOTHEKE

Landesstelle
Steiermark

Österreichische
Tierärztekammer

WAS GILT AB 25.05.2018?
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